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6.3. Senkung der Umlaufmittelintensität in % 6259
0802
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Die Kennziffer 6.2. wird mit der Kennziffernnum
mer 6258 verschlüsselt.

6.4. Senkung der Transportkosten je 100 M Warenpro
duktion (ohne Industrieanlagenbau) bzw. Produktion 
des Bauwesens in % 6260
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6.5. Senkung der Kosten für Energie, Brenn- und Kraft
stoffe je 100 M Warenproduktion (ohne Industrie
anlagenbau) in % 6261
Für Industrie:
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Für Bauwesen:
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III. Zur Planung der Produktion der Industrie
Zu TeilB, Abschnitt 4 (S. 5) der Planungsordnung:
1. In Ziff. 4.1. (S. 6) wird Abs. 3 gestrichen.
2. Als Ziff. 4.6. wird auf genommen:
4.6. Planung der Modernisierung vorhandener Grund

fonds
(1) Entsprechend ihrer wachsenden volkswirtschaft
lichen Bedeutung siHd die Lieferungen und Leistun
gen für die Modernisierung vorhandener Grund
fonds in vollem Umfang in die Planung der Pro
duktion, der Kapazitäten und in die materielle 
Bilanzierung einzubeziehen. Die Modernisierung in 
sich geschlossener Produktionsabschnitte ist zu ver
stärken und durch hohe Leistungen sind neueste 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik kurzfri
stig ökonomisch wirksam zu machen. Durch die 
Kombination von Modernisierung der Anlagen, Ein
satz komplettierter neuer Ausrüstungen, zweigspezi
fischer Rationalisierungsmittel und Prozeßsteuerun
gen zu komplexen Modernisierungslösungen ganzer 
Produktionsabschnitte ist ein hoher volkswirtschaft
licher Effekt zu erreichen.
(2) Die Ausrüstungs- und Anlagenproduzenten haben 
für modernisierungswürdige Erzeugnisse ausgehend 
von den fortgeschrittensten Erkenntnissen von Wis
senschaft und Technik Modernisierungslösungen mit 
großer Breitenwirksamkeit zu erarbeiten und in 
Form von Lieferkatalogen den Anwendern anzubie
ten. Die Lieferkataloge haben zu enthalten:

a) die Typen der Erzeugnisse, die von den Herstel
lern durch Generalreparaturen modernisiert wer
den können,

b) die Baugruppen, Einzel- und Ersatzteile, die den 
Anwendern für die Modernisierung bereitgestellt 
werden,

c) die Angebotsprojekte als verbindlich anzuwen
dende Bestlösungen für die Modernisierung vor
handener Maschinen und Anlagen mit einem 
hohen Grad der Wiederholbarkeit.

(3) Die Produzenten niveaubestimmender Zulieferun
gen haben auf der Grundlage gemeinsam mit den 
Produzenten der Finalerzeugnisse erarbeiteter Mo
dernisierungslösungen Voraussetzungen für die ra
sche Entwicklung von Zulieferungen für die Moder
nisierung zu schaffen. Der Anteil der Produktion von 
Zulieferungen für die Modernisierung wird für aus
gewählte Positionen mit Bilanzdirektiven festgelegt.
(4) Die Anwender haben für die Modernisierung der 
vorhandenen Ausrüstungen und Industrieanlagen 
sowie ganzer technologischer Prozesse auf der Grund
lage der von den Herstellern bereitzustellenden An
gebotsprojekte verstärkt den eigenen Rationalisie
rungsmittelbau einzusetzen.
(5) Für ausgewählte Erzeugnisgruppen der metall
verarbeitenden Industrie und der chemischen Indu
strie, die durch die Staatliche Plankommission in 
Abstimmung mit den zuständigen Ministerien mit 
den staatlichen Aufgaben festgelegt werden, sind in 
Verantwortung der bilanzverantwortlichen Minister 
unter Einbeziehung der bilanzbeauftragten Kombi
nate Modernisierüngsprogramme zu erarbeiten. Die 
Modernisierungsprogramme sind für den Fünfjahr- 
planzeiträum auszuarbeiten, mit dem Planentwurf in 
verkürzter Nomenklatur zum Volkswirtschaftsplan 
1986 an die Staatliche Plankommission einzureichen 
und künftig mit den Jahresvolkswirtsdiaftsplänen 
zu präzisieren.

(6) Die Modernisierungsprogramme gemäß Abs. 5 ha
ben folgende qualifizierte Aussagen zu enthalten:
a) Gesamtwert der herstellerseitigen Lieferungen 

und Leistungen für die Modernisierung vorhande
ner Grundfonds einschließlich Export (Bedarf 
und Deckung) Mio M
davon: • durch Generalreparaturen

• durch Bereitstellung von Baugruppen, 
Einzelteilen und Ersatzteilen

• durch Bereitstellung von Angebotspro
jekten als verbindlich anzuwendende 
Bestlösungen

b) Anzahl (Stück) und Wert (Mio M) der durch die 
Hersteller durch Generalreparaturen zu moder
nisierenden Erzeugnisse und Industrieanlagen für 
Inland und Export (Bedarf und Deckung) — für 
die Bilanzposition insgesamt. (Weitere notwen
dige Untergliederungen nach Typen sind durch 
die Ministerien entsprechend den spezifischen 
Reproduktionsbedingungen festzulegen.)

c) Bedarf und Deckung an Baugruppen, Einzelteilen 
und Ersatzteilen für die Modernisierung, die durch 
die Hersteller bereitzustellen sind (in der Maß
einheit der entsprechenden Bilanz)

d) Bedarf und Deckung wesentlicher Zulieferungen 
für die Modernisierung, die durch Dritte bereit
zustellen sind, gegliedert nach Bilanzpositionen

e) Anzahl und Wert der Angebotsprojekte als ver
bindlich anzuwendende Bestlösungen für die 
Modernisierung vorhandener Maschinen und An
lagen mit einem hohen Grad der Wiederholbar
keit


